
Guten Tag Herr  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu den Anpassung und Änderungen gibt es aus Sicht des Landes Bremen keine Anmerkungen. 
 
Aufgrund einer vergleichsweise geringen Betroffenheit Bremens durch die betreffenden Anhänge 
ergibt sich für den wasserrechtlichen Vollzug kein nennenswerter Mehraufwand.  

Mit freundlichen Grüßen 

  

Freie Hansestadt Bremen  
Die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft 

  
 

An der Reeperbahn 2, 28217 Bremen 
 


	sehr geehrte Damen und Herren, 



